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Die Ausführungen und Ratschläge in diesem Buch sind von der Au-
torin und vom Verlag ausgiebig geprüft worden. Sie stellen dennoch 
keinen Ersatz für eine auf den Einzelfall bezogene anwaltliche Bera-
tung dar. Die Angaben erfolgen daher ohne jegliche Gewährleistung 
oder Garantie seitens der Autorin und des Verlages. Trotz sorgfältiger 
Kontrolle kann ebenfalls für den Inhalt externer Links keine Haftung 
übernommen werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind aus-
schließlich deren Betreiber verantwortlich.



Für alle Eltern, die ihren Kindern jeden Tag  
bedingungslos zur Seite stehen.
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VORWORT

Haben Sie gerade das Schulzeugnis Ihres Kindes vor sich und fragen 
sich nun, ob man da noch »irgendwas machen« kann? Möchten Sie 
sich gerne einen schnellen Überblick über Themen an der Schule 
und ihre rechtlichen Hintergründe verschaffen, um beim nächsten 
Elternabend mitreden zu können? Oder beschäftigt Sie derzeit ein 
bestimmtes schulisches Problem, für das Sie eine Lösung suchen? 
Wenn ja, dann haben Sie bereits den ersten Schritt getan und das 
richtige Buch in den Händen.

Seien Sie versichert, Sie haben sich nicht allein im schulrechtlichen 
Paragrafen-Dschungel verirrt. Die rechtlichen Verhältnisse zwischen 
Eltern, Schülern* und Schule sind  – dezent gesagt  – nicht gerade 
einfach gestrickt und für den normalen Bürger ohne Vorkenntnisse 
oft nicht leicht zu durchschauen. Insbesondere auf alltägliche schu-
lische Fragen eine rechtlich sichere Antwort zu finden, kann Eltern 
(und häufig auch Schulleitungen und Lehrkräften) außerordentlich 
schwer fallen. Die Bandbreite der vorkommenden Anliegen ist dabei 
vielfältig. Von der Aufsichtsführung, dem Datenschutz oder der No-
tenvergabe über den Unterrichtsausfall bis hin zur Versetzung bietet 
das Schulrecht einen wahrlich großen Themen-Pool. Meist sind die 
schulischen Begrifflichkeiten für Eltern nicht unbedingt auf Anhieb 
verständlich und bringen daher einigen Erklärungsbedarf mit sich.

* Um die Verständlichkeit und den Lesefluss dieses Buches zu erhöhen, werden im 
Folgenden die Begriffe »Schüler« für Schülerinnen und Schüler sowie »Lehrkräf-
te« für Lehrerinnen und Lehrer verwendet. Bei der Nennung der männlichen Va-
riante ist immer auch die weibliche und diverse Form gedanklich eingeschlossen.
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Vorwort

Durch die Kombination aus komplizierten Gesetzestexten, diffusen 
Erzählungen aus dem Bekanntenkreis und unübersichtlichen Tref-
fern von Internetsuchmaschinen wird diese Problemlage leider noch 
zusätzlich verschlechtert. Allein die Google-Suche bei »Schule« und 
»Recht« liefert über 79 Millionen Treffer. Und lassen Sie mich vorab 
eines deutlich klarstellen: Da findet sich ziemlich viel Halbwissen, 
womit den meisten Ratsuchenden überhaupt nicht geholfen ist. Für 
Eltern ist es weitaus umständlicher, an schulrechtliche Informationen 
zu gelangen als für Lehrkräfte an der Schule, die sich auf dem klei-
nen Dienstweg an die Schulleitung oder die Schulaufsichtsbehörden 
wenden können. Dabei sollten speziell Eltern wissen, welche Vor-
schriften gelten und welche Wege ihnen offenstehen, um ihr Kind 
bestmöglich in der Schule unterstützen zu können.

Der Erfolg in der Schule und der erworbene Schulabschluss 
beeinflussen entscheidend den späteren sozialen und finanziellen 
Status eines Menschen. Wer keinen oder einen schlechten Schulab-
schluss hat, kommt in der heutigen Gesellschaft meist nicht allzu 
weit. Es ist aus diesem Grund besonders wichtig, dass allen Schü-
lern die gleichen Chancen und damit gerechte Voraussetzungen 
in der Schule zukommen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
Schule die schulrechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Das 
Schulwesen stellt keinen rechtsfreien Raum dar. Es basiert vielmehr 
auf Gesetzen und Verordnungen, die die Rechte und Pflichten von 
Lehrkräften, Schulleitung, Schülern und Eltern vorgeben. Eltern 
benötigen einen klaren Überblick, welche rechtlich möglichen (und 
auch realistischen) Handlungsoptionen ihnen bei Konflikten zwi-
schen Schülern und Schule zustehen. Eine verständliche Rechtslage 
erleichtert dabei nicht nur das Leben der Eltern, sondern auch die 
Zusammenarbeit mit der Schule, und sichert damit den Schulfrie-
den. Dieser ist von wesentlicher Bedeutung, um die Erziehungs-
gemeinschaft zwischen Eltern und Schule zu erhalten. So besteht 
ein Recht der Eltern, an der schulischen Erziehung mitzuwirken, 
wobei die Schule die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im 
Schulwesen unterstützt.
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Vorwort

Dieses Buch richtet sich vorwiegend an Eltern von schulpflichtigen 
Kindern, die sich mit schulischen Regelungen beschäftigen oder 
hiervon betroffen sind. (Eine solche Betroffenheit kann im Übrigen 
schneller eintreten, als man vielleicht denkt.) Es können in diesem 
Buch natürlich nicht alle schulrechtlichen Themen in voller Gän-
ze dargestellt werden, vielmehr sind die in der Praxis am häufigs-
ten auftretenden schulischen Probleme von A bis Z aufgelistet und 
verständlich erläutert, sodass Sie sich als Leser schnell einen Über-
blick verschaffen können. Es wird auf eine breite Palette alltäglicher 
Konstellationen eingegangen, die für Eltern von Bedeutung sind. 
Vor diesem Hintergrund werden die Versetzung von Schülern, Er-
ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen und die Vergabe von Noten 
besonders ausführlich besprochen. Gerade diese Bereiche sind von 
hoher Relevanz, da sie die weitere schulische Laufbahn der Schüler 
und damit auch deren Lebensweg erheblich beeinflussen können. 
Daneben werden auch Möglichkeiten und praktische Tipps so-
wie Hinweise gegeben, wie die schulischen Rechte – im Ernstfall – 
durchgesetzt werden können.

Dieses Buch soll ein Ratgeber sein, um die Themen rund um die 
Schule auch für Eltern rechtlich nachvollziehbar zu erklären und in 
der Folge besser verständlich zu machen.





15

DIE AUFGABEN DER SCHULE: WELCHE SIND 
DAS, UND WOFÜR SIND SIE GEDACHT?

Die Schulen setzen den Bildungs- und Erziehungsauftrag um, der 
in den Schulgesetzen der Bundesländer festgelegt ist. Dabei geht es 
nicht nur darum, die Schüler mit fachlichem Wissen zu überschüt-
ten, vielmehr spielt ebenso die Erziehung eine wichtige Rolle. Am 
Ende der schulischen Laufbahn ist es daher nicht ausreichend, wenn 
die Schüler perfekt den Satz des Pythagoras berechnen oder die 
deutschsprachige Lyrik interpretieren können, insbesondere sollten 
gesellschaftliche Kernkompetenzen und Werte an die Schüler ver-
mittelt worden sein.

Schüler sollen in der Schule beispielsweise dazu angehalten wer-
den,

• die Würde und Überzeugungen anderer Menschen zu achten.
( Erwartet wird, dass sich Schüler tolerant verhalten und auch 
andere als ihre eigenen Meinungen akzeptieren.)

• einen Leistungswillen zu bilden und eigenverantwortlich zu handeln. 
( Wünschenswert wäre, dass Schüler z.B. kontinuierlich in der 
Schule aufmerksam sind und sich das Erlernte auch zu Hause 
weiter aneignen.)

• die eigene Persönlichkeit und Begabung zu entfalten.
( Schüler sollen die Freiheit erhalten, ihre Persönlichkeit zu er-
gründen und auszudrücken sowie ihre Stärken zu ermitteln und 
diese weiterzuentwickeln.)
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• Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung anzuerkennen.
( Die freiheitlich-demokratische Grundordnung umfasst unter 
anderem die Achtung von Menschenrechten, die Trennung der 
Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative, die Unabhän-
gigkeit der Gerichte und die Macht des Volkes, durch Wahlen an 
der politischen Willensbildung mitzuwirken.)

• sich solidarisch gegenüber sozial benachteiligten Menschen zu 
verhalten. 
( Schüler sollen gegenüber Menschen, denen es schlechter als 
ihnen selbst geht, Empathie zeigen und Rücksicht nehmen kön-
nen.)
 – staatsbürgerliche Rechte und Pflichten aktiv wahrzunehmen.

( Schüler sollen z.B. später an den Europa-, Bundestags-, 
Landtags- und Kommunalwahlen teilnehmen und über ihre 
Zukunft mitbestimmen.)

 – Urteils- und Entscheidungsfähigkeiten zu entwickeln.
( Auch die moralische Erziehung der Schüler ist ein Be-
standteil der schulischen Erziehungsaufgabe.)

Die in Deutschland geltende Schulpflicht besteht nicht zum Spaß 
oder zum bloßen Zeitvertreib. Die Schule soll die Schüler – im Rah-
men der ihr zustehenden Möglichkeiten  – auf ihr späteres Leben 
vorbereiten. Die Schüler sollen sich zu selbstständigen Staatsbürgern 
entwickeln, die in persönlicher, politischer und beruflicher Hinsicht 
einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Hierzu gehört vor 
allem die Fähigkeit, sich in eine Gemeinschaft einordnen zu können 
und respektvoll und tolerant mit seinen Mitmenschen umzugehen. 
Spannungen und Konflikte gehören zum Leben dazu, sodass junge 
Menschen bereits zu Schulzeiten lösungsorientierte Ansätze erler-
nen müssen. Wünschenswert wäre eine Entwicklung der Schüler zu 
selbstverantwortlichen Personen, die Werte und ihre Mitmenschen 
achten und die in der Lage sind, ihre Rechte und Pflichten im gesell-
schaftlichen Leben wahrzunehmen.
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Gleiche Chancen für alle

KEINER WIRD ZURÜCKGELASSEN

Das klingt nach einem ganz schön straffen Programm für die Schul-
zeit, nicht wahr? Die Schulgesetze der Bundesländer geben eine 
Vielzahl von Kompetenzen vor, die Schüler im Laufe ihrer Schul-
laufbahn erwerben sollen. Sicher setzt jede Schule – ganz zu Recht – 
ihre Schwerpunkte im Hinblick auf die Bildung und Erziehung der 
Schüler anders. Es sollen am Ende des Schullebens auch gar keine 
perfekten und allwissenden jungen Erwachsenen hervorgebracht 
werden. (Wo gibt es die schon?) Dies ist weder möglich noch ge-
wollt. Von wesentlicher Bedeutung ist eher, dass kein Schüler sich 
selbst überlassen wird oder auf dem schulischen Weg zurückbleibt. 
Insbesondere bei Schülern, die mit Problemen zu kämpfen haben, 
ist es unerlässlich, erzieherisch und pädagogisch zeitnah zu handeln 
und somit noch rechtzeitig die Weichenstellungen setzen zu können. 
Wichtig ist, dass die Schulen sich ihrer Aufgaben bewusst sind und 
sich aktiv bemühen, die erzieherischen Werte an die Schüler erfolg-
reich weiterzugeben. Indem außerschulische Unterstützungspartner, 
wie die Jugendhilfe, die Schulsozialarbeit oder die schulpsychologi-
schen Beratungsstellen, von der Schule einbezogen werden, kann in 
schwierigeren Fällen eine abgestimmte Vorgehensweise ermöglicht 
werden, die letztlich dem Schüler und seiner weiteren Entwicklung 
zugutekommt.

GLEICHE CHANCEN FÜR ALLE

Bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist die 
Chancengleichheit der Schüler zu berücksichtigen. Jeder Schüler soll 
unabhängig von seiner Herkunft oder dem finanziellen Status seiner 
Eltern die gleichen Möglichkeiten im Schulwesen haben. Dies stellt 
Lehrkräfte oftmals vor Herausforderungen. Eltern hegen naturge-
mäß den Wunsch, dass das eigene Kind die bestmögliche Förderung 
und Versorgung in der Schule erhält. Die Lehrkräfte müssen jedoch 
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das Gesamtwohl aller ihnen anvertrauten Schüler im Blick behalten 
und können sich nur bedingt einzelner Sonderwünsche annehmen. 
Konflikte sind vor diesem Hintergrund durchaus vorprogrammiert 
und müssen (idealerweise) für alle Beteiligten zufriedenstellend ge-
klärt werden.

WIE DIE CORONA-PANDEMIE DIE SCHULLANDSCHAFT  
VERÄNDERT HAT 
Infolge der Corona-Pandemie ab März 2020 wurden die Schulen vor 
erhebliche Herausforderungen gestellt. Nicht nur die regulären Auf-
gaben, sondern auch die durch die Pandemie entstandenen Probleme 
mussten bewältigt werden. Hinzu kamen neue Unterrichtsformen, 
Hygienevorgaben und die Angst vor Infektionen mit dem Virus. Ins-
besondere mit dem Übergang des Präsenzunterrichts zum Fernunter-
richt gingen organisatorische und technische Schwierigkeiten einher, 
die schnellstmöglich gelöst werden mussten. Sicher erinnern Sie sich 
noch an die (teils) holprigen technischen Anfänge des »Homeschoo-
ling«, die allen Beteiligten viel Geduld abverlangten.

Für Lehrkräfte bedeutete die Corona-Pandemie oft einen enormen 
Mehraufwand im Hinblick auf ihre täglichen Arbeitsaufgaben. Die 
zügige Umsetzung und Weitergabe der gesetzlichen Bestimmungen 
an die Schüler und Eltern erforderten schnelle Reaktionen. Es muss-
te zudem eine hohe Flexibilität gezeigt werden, was die Planung des 
Unterrichts anging – es gab Präsenzunterricht, Homeschooling und 
Hybridformen. Auch für die Eltern der Schüler stellte die Pandemie 
eine große Belastung dar. Sie wurden mit neuen Regelungen in der 
Schule konfrontiert. Zu Hause mussten sie den Fernunterricht und 
die Betreuung der Kinder neben ihrer beruflichen Tätigkeit organisie-
ren. Sie wie auch ihre Kinder mussten sich an Corona-Tests oder das 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gewöhnen. Sowohl von den 
Eltern als auch von den Lehrkräften hat die Pandemie einen außer-
ordentlichen Kraftaufwand gefordert und ihre Spuren hinterlassen.
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Wie die Corona-Pandemie die Schullandschaft verändert hat 

Auch wenn die Corona-Pandemie im April 2023 für beendet erklärt 
wurde, wird das Thema »Corona« Lehrkräfte, Eltern und auch die 
Schüler an der einen oder anderen Stelle immer noch im Schulalltag 
begleiten. Gesetzliche Regelungen dazu müssen zwar von Schule und 
Eltern nicht mehr beachtet werden, aber es geht zurzeit immer noch 
darum, die durch die Schulschließungen entstandenen Lernrück-
stände wieder aufzuholen.

Der schulische Alltag, wie er vor der Pandemie bestand, ist nun 
gänzlich wiederhergestellt. Inzwischen findet der Unterricht wieder 
konsequent in Präsenz an den Schulen statt. Diese haben selbststän-
dig ihre Lehren aus der Pandemie gezogen. Da während der Pan-
demie der Unterricht maßgeblich via Fernunterricht durchgeführt 
wurde und hierdurch die »Digitalisierung« zwangsläufig schnell vor-
angetrieben und umgesetzt werden musste, haben zahlreiche Schulen 
an diese digitalen Angebote aus der Zeit der Pandemie angeknüpft 
und führen diese fort. Besonders Online-Lernplattformen werden 
als sehr nützlich gesehen und von den Schulen weiter verwendet. 
Auf diesen Plattformen können Unterrichtsinhalte und Aufgaben 
von der Schule auch digital an die Schüler verteilt werden. Zudem 
arbeitet man daran, die technische Ausstattung von Schulen (z. B. 
interaktive Tafeln, Tablets für Schüler) sowie die Kompetenzen der 
Lehrkräfte und Schulleitungen im Bereich »Digitalisierung« immer 
weiter zu optimieren.
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DIE ZUSAMMENARBEIT VON SCHULE UND 
ELTERN - OHNE GEHT ES NICHT 

Die Aufgaben von Schule und Eltern im Hinblick auf die erfolgrei-
che Teilnahme der Schüler am Unterricht hängen eng miteinander 
zusammen und sind voneinander abhängig. Während Eltern natur-
gemäß durch ihre Rolle als Erziehungsberechtigte Einfluss auf ihre 
Kinder nehmen können, haben die Schulen die Schüler während 
eines großen Anteils des Tages in ihrer Obhut und können deren 
Fähigkeiten und Erziehung ebenfalls entscheidend prägen. Sowohl 
Eltern als auch Schulen sind daher notwendige Partner in der Erzie-
hungsgemeinschaft.

Einem Kind, das zu Hause keine Hilfestellung bei der Nachberei-
tung des Unterrichtsstoffes oder beim Lernen für Klausuren erhält, 
fällt es sehr viel schwerer, in der Schule erfolgreich unterwegs zu sein, 
als einem Kind, bei dem die Unterstützung durch die Eltern mög-
lich ist und daher von beiden Seiten funktioniert. Eine gelungene 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern bietet zudem die bes-
ten Voraussetzungen für ein harmonisches Schulklima und damit ein 
vielversprechendes Schulerlebnis.

GOLDENE REGELN: RESPEKT, EHRLICHKEIT UND TRANSPARENZ

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule wird schon durch 
wenige, jedoch enorm hilfreiche Tipps verbessert. Um die Erzie-
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hungsgemeinschaft von Eltern und Schule zu pflegen, sind vor allem 
Respekt und Ehrlichkeit nötig. Transparenz in Bezug auf schuli-
sche Belange und gegenseitige Erwartungen schafft eine verlässliche 
Handlungsgrundlage. Es sollte darauf geachtet werden, dass seitens 
der Schule ausreichend Gelegenheiten zum Austausch gegeben wer-
den. Hierfür bietet sich vor allem das persönliche Gespräch an. Zu-
sätzlich könnte der Kontakt auch über digitale Medien oder sei es 
nur über Telefon oder E-Mail hergestellt werden. Von Bedeutung ist 
in diesem Zusammenhang, dass die Kommunikationswege auch tat-
sächlich funktionieren und keine Seite den Eindruck gewinnt, dass 
keine Möglichkeit besteht, das Gespräch zu suchen oder bestimmte 
Themen zu diskutieren. Zudem sollten für die Eltern in Bezug auf 
die relevantesten Anliegen und Fragestellungen konkrete Ansprech-
partner benannt werden, sei es die Schulleitung selbst oder die jewei-
ligen Lehrkräfte. Dies fördert eine schnelle Interaktion, die auf für 
alle sichtbaren Strukturen aufgebaut ist, und erleichtert die Situation 
für Eltern, da sie nicht erst den Weg zu ihrem Ansprechpartner er-
mitteln müssen.

NICHT ALLE ELTERN SIND HELIKOPTER-ELTERN

Die Interessen von Schule und Eltern treffen zum Beispiel aufeinan-
der, wenn die Schule auf ein Fehlverhalten eines Schülers reagieren 
muss (und der Schüler in der Folge geahndet wird) oder am Ende des 
Schuljahres dem Schüler aufgrund mangelhafter Leistungen nicht 
der Sprung in die nächsthöhere Klassenstufe gelingt. Es liegt in der 
Natur der Elternschaft, das eigene Kind zu schützen und sich für sei-
ne Belange stark zu machen. Denn Eltern wissen: Der Erfolg in der 
Schule entscheidet maßgeblich über den weiteren Werdegang eines 
Schülers. Ob eine bestimmte Ausbildung ergriffen werden kann, ist 
oft von einem guten Abschlusszeugnis abhängig. Eintrittskarten in 
die Universität oder Fachhochschule setzen in der Regel die allge-
meine Hochschulreife oder das Fachabitur voraus. Deswegen wollen 
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Tauziehen ist unerwünscht

Eltern das eigene Kind auf seiner schulischen Laufbahn unterstützen. 
Indem sich Eltern für ihr Kind einsetzen, werden sie noch lange nicht 
zu den allseits gefürchteten »Helikopter-Eltern«. Dieser – durchaus 
abwertende – Begriff ist oft völlig unangebracht. Eltern haben nicht 
nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, die Rechte ihres Kindes im 
Auge zu behalten und notfalls für diese einzutreten.

Die Kür für Eltern besteht darin, diese Rechte vorab zu kennen 
und nicht überzustrapazieren. Teilweise, jedoch keineswegs immer, 
fällt es Eltern schwer, einen Sachverhalt neutral zu betrachten. Die 
Aufgabe der Schulleitung (beziehungsweise der jeweiligen Lehrkraft) 
ist es in diesem Fall, den Eltern pädagogische und rechtliche Grün-
de für eine bestimmte Entscheidung anschaulich und verständlich 
zu erläutern. Allein durch die bloße Übermittlung einer Entschei-
dung wird noch keine Autorität begründet. Wenn beispielsweise im 
Rahmen der Frage, ob ein Schüler für einen sportlichen Wettkampf 
beurlaubt werden kann, die Schule eine Abwägung zwischen der 
Schulpflicht und den Wünschen des Schülers vornimmt, bringt der 
Familie die reine Ablehnung des Beurlaubungsantrages ohne eine 
Begründung keinen Mehrwert. Damit Entscheidungen verstanden 
und akzeptiert werden können, bedarf es konkreter und sachkundi-
ger Erklärungen, die Eltern zudem in einem persönlichen Gespräch 
dargelegt werden können. Nur dann sind sowohl Schule als auch 
Eltern auf demselben Informationsstand.

TAUZIEHEN IST UNERWÜNSCHT

Insbesondere bei Konfliktgesprächen sollten Schule und Eltern im 
Blick haben, dass sie beide das gleiche Ziel haben: das Wohlergehen 
des Kindes. Auch wenn es manchmal zu aufgeladenen Momenten 
zwischen Eltern und Schule kommen kann (und sich dadurch ge-
gebenenfalls ein gewisser emotionaler Ballast ablädt oder sich Span-
nungen bilden), ist es doch ungemein wichtig, zu erkennen, dass das 
gemeinsame Ziel nur in einem Miteinander erreicht werden kann. 


